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Zollstelle zu Marseille und gewährte nach dem Beispiel der Vorgänger 
die Freiheit von Zollgebühren und Abgaben, die sonst in Marseille oder 
im ganzen Frankenreich von Warentransporten nach Saint-Denis erhoben 
worden wären88). Jene außerordentlichen Vergünstigungen gingen auf 
König Dagobert I. zurück89) und wurden in der Folgezeit immer wieder 
von den Merowingerkönigen bestätigt, zuletzt von Chlodwig III. im Jahre 
69190). Im Dezember 694 aber beurkundete König Childebert III. eine 
Art Ringtausch, hinter dem Pippin der Mittlere stand91), einen Ring­
tausch zwischen der Kirche von Lyon, dem Kloster Saint-Denis und dem 
Fiskus, dem von nun an die Jahresrente aus den Marseilleser Zollein­
nahmen wieder zufallen sollte. Über die damals der Abtei Saint-Denis 
als Entschädigung überstellte „villa“ im Berry92) verliert Chilperichs II. 
Verfügung von 716 kein Wort. Doch bedroht sie alle mit Huldverlust, 
die Saint-Denis die genannte Jahresrente vorenthielten oder schmälerten 
und seine Transportwagen mit Zöllen und Abgaben belegten98), erwartet 
also, daß Chilperichs II. Autorität in Marseille und auf den Verbin­
dungsstrecken zwischen dem Mittelmeerhafen und dem Pariser Becken 
anerkannt wird und sein Wort, das Anordnungen Pippins des Mittleren 
rückgängig machte, ebenso viel gilt wie seine Urkunde. In der Tat weist 
ein späteres urkundliches Zeugnis den damaligen „patricius“ der Pro­
vence als Gegner der Pippiniden-Karolinger aus, dessen Allodialbesitz 
bei Marseille Karl Martell darum konfiszieren sollte94). Nach Regelung 
eines Besitzstreites zugunsten des Klosters Saint-Denis durch König Chil- 
perich IL, bei der Raganfrid nicht nachweislich in Erscheinung trat95), 
bestätigte der von den Neustriern erhobene Merowinger dem Kloster des 
hl. Dionysius eine Rente, die Saint-Denis seit Dagoberts I. Verleihung 
bezog98) und die den Ertrag einer Herde von 100 Kühen in der Land­
schaft Maine ausmachte97). Wieder verwandte sich Raganfrid persönlich 
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